
   

Antrag auf Wechsel der Steuerklassen bei Eheleuten 

Für die Bearbeitung des Antrags ist eine 
persönliche Vorsprache im Bürgerbüro der 
Stadtverwaltung Attendorn erforderlich. 

Bitte bringen Sie Personalausweise oder 
Reisepässe sowie die Lohnsteuerkarten von 
beiden Ehegatten mit. 

Öffnungszeiten des Bürgerbüros: 

Mo 07.00 – 17.00 Uhr 
Di, Do, Fr 07.00 – 12.00 Uhr 
Mi 07.00 – 18.00 Uhr 
zusätzlich jeden ersten und dritten Samstag im 
Monat: 10.00 – 12.00 Uhr 

Für Rückfragen: 

Telefon 02722 64-100 
Fax 02722 64-400 
Email bba@rathaus.attendorn.de 

 

      

 

      
Name, Vorname (Ehemann)  Name, Vorname (Ehefrau) 

      

 
      

1. 

Geburtsdatum  

2. 

Geburtsdatum 

Hiermit beantragen wir, im Abschnitt I unserer Lohnsteuerkarten die bisherigen Eintragungen 

Steuerklasse:        Steuerklasse:       
1. 

Kinderfreibetrag:        2. 
Kinderfreibetrag:       

wie folgt zu ändern: 

Steuerklasse:        Steuerklasse:       
1. 

Kinderfreibetrag:        2. 
Kinderfreibetrag:       

 Diese Änderung soll nicht für das Folgejahr gelten. 

Mir ist bekannt, dass gemäß § 39 Abs. 5 Satz 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG) der 
Steuerklassenwechsel bei Ehegatten, die beide in einem Dienstverhältnis stehen, im Laufe des 
Kalenderjahres nur einmal, spätestens bis zum 30. November, beantragt werden kann, außer wenn 
eine Änderung der vorgenommen Eintragung deshalb beantragt wird, weil ein Ehegatte keinen 
steuerpflichtigen Arbeitslohn bezieht. 

Eine Änderung ist frühestens mit Wirkung vom Beginn des auf die Antragstellung folgenden 
Kalendermonats möglich. 

      

 

      1. 

Ort, Datum, Unterschrift  

2. 

Ort, Datum, Unterschrift 

 


